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ihren Organen sowie den Ausschüssen der Nationalen j 
Front der DDR, insbesondere bei der Gewährleistung von j 
Ordnung, Disziplin und Sicherheit in den Städten und 
Gemeinden.

§26
Aufgaben der Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft arbeitet mit den gesellschaftlichen 
Gerichten zusammen. Sie überprüft deren Beschlüsse, erhebt 
Einspruch gegen ungesetzliche Entscheidungen und wertet ge
meinsam mit den gesellschaftlichen Gerichten die Ergebnisse 
der Überprüfung aus. Die Staatsanwaltschaft unterstützt die 
Gewerkschaften und die Gerichte bei der Anleitung der ge
sellschaftlichen Gerichte durch regelmäßige Informationen 
und bei der Schulung ihrer Mitglieder.

§27
Aufgaben der örtlichen Volksvertretungen 

und ihrer Räte
(1) Die Volksvertretungen und ihre Räte in den Kreisen, 

Städten, Stadtbezirken und Gemeinden sichern in Zusammen
arbeit mit dem Kreisgericht, den zuständigen Gewerkschafts
vorständen und -leitungen, der Staatsanwaltschaft, der zu
ständigen Dienststelle der Deutschen Volkspolizei und den 
Ausschüssen der Nationalen Front der DDR die Auswertung 
der Erfahrungen der gesellschaftlichen Gerichte für die kom- ' 
plexe Bekämpfung und Vorbeugung der Kriminalität und an
derer Rechtsverletzungen. Sie informieren in Zusammenarbeit 
mit den genannten Organen die gesellschaftlichen Gerichte 
über Probleme der Entwicklung des gesellschaftlichen Le
bens in ihrem Verantwortungsbereich.

(2) Die Volksvertretungen und ihre Räte in den Städten, 
Stadtbezirken und Gemeinden nehmen regelmäßig Berichte 
der Schiedskommissionen entgegen, werten ihre Erfahrungen 
aus und unterstützen ihre Tätigkeit.

(3) Die Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden haben
— die sachlichen Voraussetzungen für die Tätigkeit der 

Schiedskommissionen zu schaffen,
— die von den gesellschaftlichen Gerichten ausgesprochenen 

Geldbußen und Ordnungsstrafen unverzüglich zu erfassen, 
die erforderlichen Maßnahmen zum termingemäßen Ein
zug zu veranlassen und bei nicht fristgemäßer Zahlung An
trag auf Erklärung der Vollstreckbarkeit und Vdllstrek- 
kung nach den Bestimmungen der Zivilprozeßordnung 
beim Kreisgericht zu stellen,

— für die Verwirklichung der von den gesellschaftlichen Ge
richten bestätigten Verpflichtungen zur Leistung unbezahl
ter gemeinnütziger Arbeit in der Freizeit Sorge zu tragen.

§28
Aufgaben der betrieblichen Gewerkschaftsleitungen

(1) Die betrieblichen Gewerkschaftsleitungen arbeiten mit 
den Konfliktkommissionen eng zusammen. Sie nehmen ihre 
Verantwortung für die regelmäßige Anleitung der Konflikt
kommissionen und die Qualifizierung ihrer Mitglieder insbe
sondere dadurch wahr, daß sie die Schulung der Mitglieder 
organisieren, Berichte der Konfliktkommissionen entgegen
nehmen, ihre Tätigkeit und gesellschaftliche Wirksamkeit 
analysieren und die besten Erfahrungen verallgemeinern.

(2) Die betrieblichen Gewerkschaftsleitungen werden bei der 
Erfüllung dieser Aufgaben von den Betriebsleitern und den 
leitenden Mitarbeitern des Betriebes unterstützt; Sie werten 
regelmäßig mit den Betriebsleitern und den leitenden Mitar
beitern des Betriebes die Erfahrungen aus der Tätigkeit der 
Konfliktkommissionen aus und sorgen dafür, daß sie für die 
Verbesserung der Leitungstätigkeit im Betrieb genutzt werden.

§29
Aufgaben der Betriebsleiter

(1) Die Betriebsleiter haben die Konfliktkommissionen all
seitig zu unterstützen und sie über Probleme der Entwicklung 
des Betriebes zu informieren, die für ihre Tätigkeit von Be

deutung sei d. Die Generaldirektoren der Kombinate und die 
Betriebsleiter werten die Erfahrungen der Konfliktkommis
sionen aus und nutzen sie für die Verbesserung- der Leitungs
tätigkeit. Dabei arbeiten sie mit den betrieblichen Gewerk
schaftsleitungen zusammen.

(2) Die Betriebsleiter haben die sachlichen Voraussetzungen 
für die Tätigkeit der Konfliktkommissionen in ihrem Betrieb 
zu schaffen.

§30
Aufgaben der Kreis- und Bezirksvorstände des FDGB

(1) Die Kreisvorstände des FDGB nehmen ihre Verantwor- 
träig für die regelmäßige Anleitung der Konfliktkommissionen 
und die Qualifizierung ihrer Mitglieder insbesondere dadurch 
wahr, daß sie mit Hilfe von Schulungen, Rechtskonferenzen, 
Erfahrungsaustauschen und Analysen gute Erfahrungen aus 
der Tätigkeit der Konfliktkommissionen verallgemeinern und 
ihre Wirksamkeit erhöhen. Sie sichern, daß die betrieblichen 
Gewerkschaftsorganisationen und ihre Organe ihre Aufgaben 
gegenüber den Konfliktkommissionen erfüllen.

(2) Die Kreisvorstände des FDGB werden bei der Erfüllung 
dieser Aufgaben von der Staatsanwaltschaft und den Kreis
gerichten unterstützt. Sie arbeiten mit den örtlichen Volksver
tretungen und ihren Organen sowie mit den zuständigen 
Dienststellen der Deutschen Volkspolizei zusammen.

(3) Die Bezirksvorstände des FDGB sichern, daß die Kreis
vorstände des FDGB ihre Aufgaben gegenüber den Konflikt
kommissionen erfüllen.

§31
Aufgaben der Ausschüsse der Nationalen Front der DDR

(1) Die Ausschüsse der Nationalen Front der DDR in den 
Städten und Gemeinden arbeiten mit den Schiedskommissio
nen zusammen und fördern die Wirksamkeit ihrer Tätigkeit. 
Sie informieren die Schiedskommissionen über die Entwick
lung des sozialistischen Gemeinschaftslebens der Bürger und 
unterstützen Hausgemeinschaften bei der Übernahme von 
Erziehungsaufgaben.

(2) Die Ausschüsse der Nationalen Front der DDR in den 
Städten und Gemeinden nutzen die Erfahrungen aus der Tä
tigkeit der Schiedskommissionen für die politische Massen
arbeit zur Gewährleistung von Ordnung, Disziplin und Sicher
heit in den Städten und Gemeinden.

§32
Aufgaben der Vorstände von Produktionsgenossenschaften

(1) Die Vorstände haben die in der Produktionsgenossen
schaft tätigen gesellschaftlichen Gerichte zu unterstützen und 
ihre Erfahrungen auszuwerten.

(2) Die Vorstände haben die sachlichen Voraussetzungen für 
die Tätigkeit der gesellschaftlichen Gerichte zu schaffen.

§33
Würdigung der Tätigkeit der gesellschaftlichen Gerichte

(1) Die gewerkschaftlichen Vorstände und Leitungen und 
die Ausschüsse der Nationalen Front der DDR haben das 
Recht, Vorschläge für die Würdigung der Tätigkeit der Kon
flikt- und Schiedskommissionen zu unterbreiten oder diese 
Würdigung selbst vorzunehmen.

(2) Die Betriebsleiter, die Räte der örtlichen Volksvertre
tungen, die Staatsanwaltschaft und die Gerichte würdigen die 
verdienstvolle Tätigkeit von Konflikt- und Schiedskommissio
nen und von einzelnen ihrer Mitglieder.

(3) Die Würdigung erfolgt insbesondere durch Anerken
nungsschreiben, Sach- und Geldprämien, Ehrenurkunden des 
Bundesvorstandes des FDGB und des Ministers der Justiz, 
Auszeichnungen der Nationalen Front der DDR, die Verlei
hung der Ehrennadel der Organe der Rechtspflege oder der 
Medaille für Verdienste in der Rechtspflege sowie durch an
dere gesellschaftliche und staatliche Auszeichnungen.


